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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/54/676)]

54/236. Programmplanung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Programm- und Koordinierungsausschusses über seine
neununddreißigste Tagung1,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des Programm- und Koordinierungs-
ausschusses über seine neununddreißigste Tagung1;

2. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des Ausschusses zu
eigen, die die Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen, die
Programmplanung und die vorläufige Tagesordnung für die vierzigste Tagung des Ausschusses betreffen;

3. macht sich außerdem die Schlussfolgerungen und Empfehlungen über Koordinierungsfragen zu
eigen, die in den Ziffern 560 bis 565, 567 und 568 und 587 bis 596 des Berichts des Ausschusses enthal-
ten sind;

4. stellt fest, dass im Zusammenhang mit den Koordinierungsfragen die Vorschläge betreffend
Leistungsindikatoren, um die der Ausschuss ersucht hatte und die in dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Systemweiten Sonderinitiative der Vereinten Nationen für die Durchführung
der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren2 enthal-
ten sind, von der Generalversammlung nicht gebilligt wurden;

                                                     
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 16 (A/54/16).
2 E/AC.51/1999/6.
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5. stellt außerdem fest, dass die in Ziffer 566 des Berichts des Ausschusses angesprochene
Angelegenheit von der Generalversammlung derzeit unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt
behandelt wird;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, so bald wie möglich die Änderungen der
einschlägigen Ausführungsbestimmungen in den Regeln für die Programmplanung, die Programmaspekte
des Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und die Evaluierungsmethoden, die von der
Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung verabschiedet wurden3, herauszugeben und
dabei den Empfehlungen des Ausschusses in Ziffer 47 seines Berichts vollauf Rechnung zu tragen;

7. beschließt, ihre Behandlung des Tagesordnungspunktes "Programmplanung" auf ihrer wieder
aufgenommenen vierundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.

88. Plenarsitzung
23. Dezember 1999

                                                     
3 Siehe Resolution 53/207, Abschnitt III.


